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Bitte achten Sie auf eventuelle Einschränkungen 
Bezeichnung Kassennummer Bezuschussung Kassenbewilligung Bemerkungen 

Polizeipräsident in Berlin 
(Freie Heilfürsorge) 3600627 Festzuschuss ja*  HKP verbleibt in der Praxis 

Polizei Land Brandenburg 3600514 Festzuschuss ja* 
 HKP, Mehrkostenvereinbarung und 

Laborrechnungen im Original sind bei der KZV 
einzureichen 

BAPersBw (Bundeswehr) 0095209 BEMA ja 
 HKP, Mehrkostenvereinbarung und 

Laborrechnungen im Original sind bei der KZV 
einzureichen 

Heilfürsorge BPol (Bundespolizei) 3600397 Festzuschuss ja*  HKP verbleibt in der Praxis 

Gesetzliche Krankenkassen  
Sozialhilfeempfänger mit eGK (§ 264)   
Kennzeichnung Besonderer 
Personengruppen: 4 

Nummer der 
ausstellenden 
Krankenkasse 

Festzuschuss ja  HKP verbleibt in der Praxis 

Gesetzliche Krankenkasse 
Kennzeichen Besonderer 
Personengruppen: 5 

Nummer der 
ausstellenden 
Krankenkasse 

Festzuschuss ja  Original-HKP ist bei der KZV einzureichen 

Bundesversorgungsgesetz/ 
Bundesentschädigungsgesetz 
Kennzeichnung Besonderer 
Personengruppen: 6 

Nummer der 
ausstellenden 
Krankenkasse 

Festzuschuss ja 

 Bewilligung durch Entschädigungsbehörde, HKP 
wird direkt verrechnet 
 Bewilligung durch Krankenkasse,  

 HKP verbleibt in der Praxis 
Auslandsabkommen 
Zwischenstaatliches 
Krankenversicherungsrecht 
Kennzeichnung Besonderer 
Personengruppen: 7 
(Vordruck „Erklärung Europäische 
Krankenversicherung“) 

Europäische Kranken-
versichertenkarte 
(EHIC) oder prov. 
Ersatzbescheinigung, 
Nummer der frei zu 
wählenden 
Krankenkasse 

Festzuschuss ja 

 Eine Versorgung mit Zahnersatz kommt nur in 
Betracht, wenn der Patient beabsichtigt, sich 
längere Zeit in Deutschland aufzuhalten. 
Ansonsten dürften provisorische Versorgungen 
als ausreichend anzusehen sein. 
 HKP verbleibt in der Praxis 
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*Reparaturen benötigen keine Bewilligung der zuständigen Krankenkasse 
 
Kassennummern von fremden Sozialämtern und auswärtigen Polizeidienststellen können Sie bei der KZV Berlin erfragen. 
Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter 
030 89004-407 
Fax 030 89004-46407 
bkv@kzv-berlin.de 

AOK Nordost A62 
Kennzeichnung Besonderer 
Personengruppen: 7 

9519005 Festzuschuss ja 
 HKP verbleibt in der Praxis 
 Leistungsumfang: für sofort notwendige 

Leistungen 
Auslandsabkommen 
Zwischenstaatliches 
Krankenversicherungsrecht 
Kennzeichnung Besonderer 
Personengruppen: 7/8 mit eGK 

Nummer der 
ausstellenden 
Krankenkasse 

Festzuschuss ja  HKP verbleibt in der Praxis 

Asylbewerber mit eGK 
Kennzeichnung Besonderer 
Personengruppen: 9 

AOK Nordost: 9519005 
DAK: 9567992 
BKK VBU: 9723913 
SBK: 8433248 

Festzuschuss nein 

 Leistungsumfang Positivliste: 
 Bitte beachten Sie die Hinweise 
 auf unserer Website unter  
 www.kzv-berlin.de/asyl 

Fremde sonstige Kostenträger 
Nummer der 
ausstellenden 
Krankenkasse 

Festzuschuss ja* 
 HKP, Mehrkostenvereinbarung und 

Laborrechnungen im Original sind bei der KZV 
einzureichen 


